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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 NNr. 24.—

(Nr. 3272.) Allerhbschste Erlasse vom 15. April und 7. Mai 1850., betressend die Auf-
nahme einer Staats-Anleihe von achtzehn Millionen Thalern.

A den Bericht des Staatsministeriums vom 14ten d. M. genehmige Ich
hiermit, daß auf Grund des Gesetzes vom 7. v. M. zur Aufnahme einer An-
leihe im Betrage von achtzehn Millionen Thalern geschritten werde, und sehe
demnächst dem Berichte des Finanzministers über die Bedingungen dieser An-
leihe entgegen.

Potsdam, den 15. April 1850.

Friedrich Wilhelm.
Grafv.Brandenburg.v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. d. Hevydt.

v. Rabe. Simons. v. Schleinitz. v. Stockhausen.

An das Staatsministerium.
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